
Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch

Inhaltsverzeichnis
Artikel 1 - Inkrafttreten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Artikel 2 - Einschränkung von Grundrechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Artikel 3 - Inkrafttreten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Artikel 1 - Inkrafttreten
Mit Inkrafttreten diesen Gesetzes tritt das Strafgesetzbuch in Kraft.

Artikel 2 - Einschränkung von Grundrechten
Durch dieses Gesetz und durch das Strafgesetzbuch werden das Grundrecht auf Leben und körper-
liche Unversehrtheit (Artikel 2 der Verfassung der Räterepublik Fjordland), das Grundrecht auf
Freizügigkeit (Artikel 7 der Verfassung der Räterepublik Fjordland) und das Grundrecht Eigentum
(Artikel 10 der Verfassung der Räterepublik Fjordland).

Artikel 3 - Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt mit der Verkündung in Kraft.
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